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Beteiligungsbericht  
für das Wirtschaftsjahr 2018 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie auch in den vergangenen Jahren freue ich mich, Ihnen die Neuauflage des Beteili-
gungsberichtes der Stadt Biedenkopf für das Wirtschaftsjahr 2018 vorlegen zu können. In 
diesem Bericht werden die Beteiligungen der Stadt Biedenkopf entsprechend der jeweiligen 
Geschäftsberichte bzw. Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2017 dargestellt sowie Mit-
gliedschaften in anderen Organisationen, Geschäftsanteile und Stiftungen. 
 
Damit wird den gesetzlich vorgegebenen Grundlagen entsprechend § 123 a HGO Rech-
nung getragen und die Forderung nach Transparenz und Offenheit hiermit erfüllt. Der Be-
teiligungsbericht dient gleichermaßen als Information für die städtischen Gremien sowie für 
interessierte Bürgerinnen und Bürger. 
 
Ich hoffe, Ihnen mit der Vorlage dieses Berichtes aufschlussreiche Einblicke in das Beteili-
gungswesen der Stadt Biedenkopf vermitteln zu können.  
 
Der Beteiligungsbericht kann auch auf der Homepage der Stadt Biedenkopf unter 
https://www.biedenkopf.de/de/rathaus/leben-in-biedenkopf/finanzen eingesehen werden. 
 
Allen Leserinnen und Lesern dieses Berichtes wünsche ich interessante und aufschlussrei-
che Einblicke in das Beteiligungswesen der Stadt Biedenkopf. 
 
Biedenkopf, 18.12.2019 
 
 
 
 
Joachim Thiemig 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.biedenkopf.de/de/rathaus/leben-in-biedenkopf/finanzen
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1. Rechtliche Grundlagen 
 
Entsprechend § 123 a "Beteiligungsbericht und Offenlegung" der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) 
ist die Stadt Biedenkopf verpflichtet, einen Beteiligungsbericht zu erstellen.  
 
Dieser hat folgenden Wortlaut (Klammerzusätze sind Erläuterungen): 

"(1) Die Gemeinde hat zur Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit jährlich einen 
Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, an denen sie 
mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. 

(2) Der Beteiligungsbericht soll mindestens Angaben enthalten über 

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Orga-
ne und die Beteiligungen des Unternehmens, 

2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, 

3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzufüh-
rungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirt-
schaft, die Kreditaufnahmen, die von der Gemeinde gewährten Sicherheiten, 

 4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 für das Unternehmen. (Hiernach darf 
sich eine Gemeinde wirtschaftlich betätigen, wenn 

 
  a) der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt, 
 
  b) die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungs-

fähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und 
 
  c) der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird 

oder erfüllt werden kann.) 

Ist eine Gemeinde in dem in § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten Umfang an 
einem Unternehmen beteiligt (gehört ihr die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer 
Rechtsform des privaten Rechts oder gehört ihr mindestens der vierte Teil der Anteile und steht 
ihr zusammen mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile zu), hat sie darauf 

hinzuwirken, dass die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Aufsichtsrats oder einer 
ähnlichen Einrichtung jährlich der Gemeinde die ihnen jeweils im Geschäftsjahr gewährten Be-
züge mitteilen und ihrer Veröffentlichung zustimmen. Diese Angaben sind in den Beteiligungsbe-
richt aufzunehmen. Soweit die in Satz 2 genannten Personen ihr Einverständnis mit der Veröf-
fentlichung ihrer Bezüge nicht erklären, sind die Gesamtbezüge so zu veröffentlichen, wie sie 
von der Gesellschaft nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs in den Anhang 
zum Jahresabschluss aufgenommen werden. 

(3)  Der Beteiligungsbericht ist in der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung zu erörtern. Die 
Gemeinde hat die Einwohner über das Vorliegen des Beteiligungsberichtes in geeigneter Form 
zu unterrichten. Die Einwohner sind berechtigt, den Beteiligungsbericht einzusehen.“ 
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2. Beteiligungsportfolio 
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3. Erläuterungen der Rechts- und Organisationsformen 
 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

Die „GmbH“ ist eine Unternehmensform und zählt zu den Kapitalgesellschaften. Den oder die Inhaber 

einer GmbH nennt man Gesellschafter. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bzw. GmbH haftet 

ausschließlich mit ihrem Gesellschaftsvermögen, nicht jedoch mit dem Privatvermögen der einzelnen 

Gesellschafter. Somit ist das Risiko für die Unternehmer bzw. Gesellschafter wesentlich besser kalku-

lierbar, da sie in der Regel ausschließlich mit Ihrer GmbH-Stammeinlage haften, die klar in 

der Satzung/im Gesellschaftsvertrag festgesetzt ist. Da diese Rechtsform den Gesellschaftern große 

Gestaltungsspielräume ermöglicht, wird diese Rechtsform im kommunalen Bereich gerne angewandt. 

 

Eingetragene Genossenschaften (eG) 

Die eingetragene Genossenschaft ist eine juristische Person, die mit Satzungsunterzeichnung durch 

mind. drei Mitglieder entstanden ist, jedoch erst die Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das Genossen-

schaftsregister erreicht. Der Zweck der Genossenschaft ist es, den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mit-

glieder oder deren soziale oder kulturelle Belange durch den gemeinsamen Geschäftsbetrieb zu för-

dern. Als eG erlangt sie die volle Rechtsfähigkeit und hat eigenständige Rechte und Pflichten entspre-

chend dem Genossenschaftsgesetz (GenG). 

Eine Besonderheit ist die Tatsache, dass eine Begrenzung der Mitgliederhaftung auf die Höhe der An-

teile der Genossenschaftsmitglieder möglich ist. Die Mitglieder der eG haften also dann nur mit ihrem 

gezeichneten Anteil. Die Genossenschaft haftet indessen mit ihrem gesamten Geschäftsvermögen. 

 

Zweckverbände 

Ein Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts . Er ist ein Zusammenschluss mehrerer 

kommunaler Gebietskörperschaften zur gemeinsamen Erledigung einer bestimmten öffentlichen Aufga-

be, zu deren Erledigung die Gemeinde oder der Landkreis berechtigt bzw. verpflichtet ist (z. B. Wasser-

versorgung, Abwasserentsorgung, Personennahverkehr). Zweckverbände sind die bekannteste und 

häufigste Form interkommunaler Kooperation. In der Verbandssatzung sind die Mitglieder, die Aufgaben 

und der Name ebenso wie die Art der Finanzierung festgelegt. Organe sind der Verbandsvorstand und 

die Verbandsversammlung (oberstes Organ). 

 

Wasser- und Bodenverbände 

Ein Wasser- und Bodenverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die im öffentlichen Inte-

resse und zum Nutzen ihrer Mitglieder Aufgaben der Wasser- und Bodenwirtschaft wahrnimmt. Mitglie-

der sind Landwirte, Grundeigentümer im Verbandsgebiet und diejenigen, die von der Tätigkeit des Ver-

bandes Vorteile haben ("Nutznießer") und an seinen Kosten beteiligt werden. Wasser- und Bodenver-

bände können nur für bestimmte Aufgaben im Bereich der Wasser- und Bodenbewirtschaftung gegrün-

det werden. 

http://www.firma.de/ratgeber/die-gesellschafter-einer-gmbh-rechte-und-pflichten/
http://www.firma.de/ratgeber/die-stammeinlage-der-gmbh/
http://www.firma.de/ratgeber/die-gmbh-satzung-vertragliche-grundlagen-festlegen/
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/genossenschaftsgesetz-geng.html
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rperschaft_des_%C3%B6ffentlichen_Rechts_%28Deutschland%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Gebietsk%C3%B6rperschaft_%28Deutschland%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserversorgung
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserversorgung
https://de.wikipedia.org/wiki/Abwasser
https://de.wikipedia.org/wiki/Interkommunale_Kooperation
https://de.wikipedia.org/wiki/Nutznie%C3%9Fer
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Körperschaften des öffentlichen Rechts (KdöR) 

Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist eine mit öffentlichen Aufgaben betraute juristische Person 

des öffentlichen Rechts, deren Aufgaben ihr gesetzlich oder satzungsmäßig zugewiesen worden sind. 

Ihre hoheitlichen Aufgaben werden in ihrer Satzung festgelegt. Die Körperschaft bündelt sachliche Mittel 

(wie Gebäude, Einrichtung, Fahrzeuge) und Personal (Planstellen für Beamte und Arbeitnehmer) in ei-

ner rechtlich selbstständigen Organisationseinheit und unterliegt dem öffentlichen Recht. Körperschaf-

ten des öffentlichen Rechts unterscheiden sich von den Körperschaften des Privatrechts (Verein, Akti-

engesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, GmbH, Genossenschaft) dadurch, dass sie öffent-

lich-rechtlich organisiert sind und öffentlich-rechtlich handeln. 

 

Eigenbetriebe 

Eigenbetriebe sind kommunalrechtlich wirtschaftliche Unternehmen einer Gemeinde, die keine eigene 

Rechtspersönlichkeit besitzen. Ein Eigenbetrieb stellt ein Sondervermögen dar, das gesondert vom 

Kommunalhaushalt zu verwalten ist und eine eigene Wirtschafts-, Erfolgs-, Finanz- und Vermögenspla-

nung besitzt. Das kommunale Parlament entscheidet über die Grundsätze, nach denen der Eigenbe-

trieb gestaltet und wirtschaftlich geleitet werden soll. Der Vorteil eines Eigenbetriebs ist u. a. die größere 

Flexibilität in Bezug auf investive Maßnahmen und Personalausstattung, Verkürzung von Entschei-

dungswegen und eine erleichterte Transparenz. Organe eines Eigenbetriebs sind die Betriebsleitung 

und die Betriebskommission 

 

Stiftungen 

Eine Stiftung ist eine Einrichtung, die mit Hilfe eines Vermögens einen vom Stifter festgelegten Zweck 

verfolgt. Im Vordergrund stehen Vermögensmassen, deren Erträge bestimmten Zwecken zugutekom-

men sollen. Bei Stiftungen wird in der Regel das Vermögen auf Dauer erhalten und die Begünstigten 

können nur in den Genuss der Erträge kommen. Stiftungen werden gewöhnlich von einem Vorstand 

vertreten und unterliegender staatlichen Stiftungsaufsicht. 

 

Mitgliedschaften 

Eine Mitgliedschaft bezeichnet die Zugehörigkeit zu einem Verein, einer Partei oder einer anderen Ver-

einigung. Die Statuten der Gemeinschaft legen gewisse Rechte und Pflichten fest. Dazu gehört oft die 

Pflicht zur Unterstützung der Ziele der Körperschaft. 

 
 

 
     

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentliche_Aufgaben
https://de.wikipedia.org/wiki/Juristische_Person_des_%C3%B6ffentlichen_Rechts
https://de.wikipedia.org/wiki/Juristische_Person_des_%C3%B6ffentlichen_Rechts
https://de.wikipedia.org/wiki/Hoheitliche_Aufgabe
https://de.wikipedia.org/wiki/Satzung_%28%C3%B6ffentliches_Recht%29
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rperschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Geb%C3%A4ude
https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebs-_und_Gesch%C3%A4ftsausstattung
https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzeug
https://de.wikipedia.org/wiki/Personal
https://de.wikipedia.org/wiki/Planstelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Beamtentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitnehmer
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentliches_Recht
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rperschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rperschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rperschaft_des_privaten_Rechts
https://de.wikipedia.org/wiki/Verein
https://de.wikipedia.org/wiki/Aktiengesellschaft_%28Deutschland%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Aktiengesellschaft_%28Deutschland%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommanditgesellschaft_auf_Aktien
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_mit_beschr%C3%A4nkter_Haftung_%28Deutschland%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Genossenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Institution
https://de.wikipedia.org/wiki/Verm%C3%B6gen_%28Wirtschaft%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Stifter
https://de.wikipedia.org/wiki/Verein
https://de.wikipedia.org/wiki/Politische_Partei
https://de.wikipedia.org/wiki/Juristische_Person
https://de.wikipedia.org/wiki/Juristische_Person
https://de.wikipedia.org/wiki/Statut
https://de.wikipedia.org/wiki/Recht
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflicht
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4. Beteiligungen 
 

4.1 Unmittelbare Beteiligungen 
 
Eine unmittelbare Beteiligung (direkte, offene oder echte Beteiligung) bedeutet, dass sich ein Anleger unmittelbar 
an einem Unternehmen beteiligt. Somit kommt kein Intermediär, also ein zwischengeschaltetes Glied, zum Ein-
satz, sondern der Geldgeber bringt das Kapital als Gesellschaftskapital unmittelbar in das Unternehmen oder die 
Kapitalgesellschaft ein. Durch das Einbringen des Kapitals und dem damit verbundenen Erwerb von Anteilen wird 
der Anleger Gesellschafter, also Miteigentümer. Somit erhält er alle Rechte und Pflichten, die durch einen Gesell-
schaftsvertrag geregelt werden. 
 
 

SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH    
 
Sitz: Biedenkopf 
 
Anschrift: Mühlweg 16, 35216 Biedenkopf 
 
 
Gegenstand und Zweck: Gegenstand des Unternehmens ist die Planung sowie der Bau, die 

Errichtung, der Erwerb, die Betreibung, Unterhaltung, Verpachtung von 
Anlagen, die zu Erbringung versorgungswirtschaftlicher Leistungen für 
Dritte, auf allen Gebieten der öffentlichen Energie- und Wasserversor-
gung sowie artverwandter Aufgabenfelder dienen, ferner deren kauf-
männische und technische Betriebsführung. Mit eingeschlossen sind 
der Handel und Vertrieb mit Produkten und Dienstleistungen in den 
vorgenannten Bereichen. 

 
 Der öffentliche Zweck ist durch die Durchführung der Versorgung mit 

Strom, Wasser, Gas und Nahwärme erfüllt. 
 
Gründung: 17. August 2000 
 
Stammkapital: 5.000.000,00 € 
 
Gesellschafter: Stadt Biedenkopf 100 % 
 
Gesellschafterversammlung: Bürgermeister Joachim Thiemig 

 Erster Stadtrat Gerhard Hesse 

 Stadtrat Ewald Achenbach 

 Stadtrat Stefan Fenner 

 Stadtrat Rainer Höhn 

 Stadtrat Herbert Nassauer 

 Stadtrat Bernd Meißner 

 Stadtrat Arnd Prätorius 

 Stadtrat Jürgen Schneider 

 Stadtrat Dietrich Stark 
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Aufsichtsrat: Thiemig, Joachim; Bürgermeister (Vorsitzender) 

 Roßbach, Klaus-Dieter; Stadtverordneter (Stellv. Vorsitzender) 

 Meißner, Bernd; Stadtrat 

 Wagner, Manfred; Stellv. Stadtverordnetenvorsteher 

 Ortmüller, Daniel; Betriebsratsvorsitzender 

 

Geschäftsführer: Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Wolfgang Buder 
 
 
Bezüge: Der Geschäftsführer ist im Rahmen eines Personalgestellungsvertrages vom 

Magistrat an die SWB abgestellt. Weitere Bezüge werden nicht gewährt. 
 
 
Beteiligungen: 60 %  an der Gasversorgung Biedenkopf GmbH (GVB) 
 
 51 %  an der Nahwärme Biedenkopf GmbH (NWB) 
 
 4,8 %  an der GkK Gesellschaft für kommunale Koopera- 
  tion mbH, Bad Hersfeld 
 
 10 % an der Software Center Marburg Besitz- und Ver- 
  waltungsgesellschaft mbH (SCM-BVG) 
 
 50 % Windpark Schwarzenberg GmbH (WPS)  
  Breidenbach 
 
 
Kredite: Der Schuldenstand betrug zum 31. Dezember 2017 = 3.864.249,27 € (hiervon 

Bürgschaftswert Stadt = 3.231.601,50 €). Es erfolgten keine Darlehensauf-
nahmen im Berichtsjahr. 

 
 
Haushalt Stadt: Aus dem Bilanzgewinn 2017 erfolgte keine Gewinnausschüttung an die Stadt. 

Der erwirtschaftete Jahresüberschuss von 186.281,13 € zzgl. des Gewinnvor-
trags aus 2016 in Höhe von 423.848,12 € (zusammen 610.129,25 €) wurde auf 
neue Rechnung vorgetragen. 

 
 Eine Konzessionsabgabe (KA) für 2017 in Höhe von 419.616,87 € wurde aus-

gezahlt.  
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Baustoffrecycling Biedenkopf GmbH  
 
 
 
Sitz: Biedenkopf 
 
 
Anschrift: Sennerweg 2, 35216 Biedenkopf 
 
 
Gegenstand und Zweck: Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Anmietung und Verwal-

tung eines Zwischenlagers für unbelasteten Erdaushub sowie die An-
nahme, das Aufarbeiten und die Wiederverwertung von unbelastetem 
Bauschutt, Altasphalt und Straßenaufbruch. 

 
 Der öffentliche Zweck wird durch den Betrieb der Bauschuttdeponie 

Eschborn erfüllt. 
 
 
Gründung: 5. November 1992 
 
 
Stammkapital: 25.564,59 € (ehemals 50.000,00 DM) 
 
 
Gesellschafter: Christoph Scheld 60 % 
 Stadt Biedenkopf 40 % 
 
 
Gesellschaftervertreter: Christoph Scheld 
 Erster Stadtrat Gerhard Hesse 
 
 
Geschäftsführer: Christoph Scheld 
 Bürgermeister Joachim Thiemig 
 
 
Beteiligungen: keine 
 
 
Kredite: keine 
 
 
Haushalt Stadt: Der Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2017 beträgt 4.122,49 € und 

wird zusammen mit dem aufgelaufenen Gewinnvortrag in Höhe von 
3.226,12, im Ergebnis 7.348,61 €, auf neue Rechnung vorgetragen. Die 
Bilanzsumme zum 31. Dezember 2017 wird auf 166.797,48 € festgestellt.  

  
 Es erfolgt keine Gewinnausschüttung. 
 
  
 
 Die Stadt erhält vergünstigte Nutzungsentgelte. 
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Perfstausee-Betreibergesellschaft mbH 
 
 
Sitz: Biedenkopf 
 
 
Anschrift: Im Lichtenholz 60, 35043 Marburg 
 
 
Gegenstand und Zweck: Gegenstand des Unternehmens ist die Sicherstellung und Organisation 

der Freizeitnutzung des Hochwasserrückhaltebeckens Breidenstein/Perf 
 
 
Gründung: 3. Dezember 1992  
 
 
Stammkapital: 26.075,89 € (ehemals 51.000,00 DM) 
 
 
Gesellschafter: Wasserverband Oberes Lahngebiet 33 1/3 % 
 Stadt Biedenkopf  33 1/3 % 
 Gemeinde Breidenbach  33 1/3 % 
 
 
Gesellschafterversammlung: Landrätin Kirsten Fründt (Wasserverband Oberes Lahngebiet) 
 Bürgermeister Joachim Thiemig (Stadt Biedenkopf) 
 Bürgermeister Christoph Felkl (Gemeinde Breidenbach) 
 
 
Geschäftsführer: Volker Haupt  
 
 
Beteiligungen: keine 
 
 
Kredite: keine 
 
 
Haushalt Stadt: Seitens der Stadt wurden folgende Zuschüsse an die GmbH gezahlt: 
 2017 = 4.000,00 € 
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Jahresabschluss 2017 
Perfstausee Betreiber GmbH 
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Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH  
 
Sitz: Marburg 
 
Anschrift: Im Lichtenholz 60, 35043 Marburg 
 
Gegenstand u. Zweck: Gegenstand des Unternehmens ist die flächendeckende Versorgung 
 von privaten Haushalten und Gewerbebetrieben in den Städten und 
 den Gemeinden des Landkreises Marburg-Biedenkopf und deren Orts- 
 teile, mit Ausnahme des Gebietes der Stadt Marburg, mit hochleistungs- 
 fähigen Breitbandanschlüssen durch Planung, Errichtung und Betrieb 
 der hierzu erforderlichen passiven Telekommunikationsinfrastruktur 
 sowie deren Unterhaltung und Verwaltung, insbesondere durch Ver- 
 mietung an einen oder mehrere Vertragspartner. 
 
Gründung: 30. November 2012 
 
 
Stammkapital: 25.200,00 € 
 
 
Gesellschafter: Landkreis Marburg-Biedenkopf  50 % 
 
 Stadt Amöneburg 
 Stadt Biedenkopf 
 Stadt Gladenbach 
 Stadt Kirchhain 
 Stadt Neustadt 
 Stadt Rauschenberg 
 Stadt Stadtallendorf 
 Stadt Wetter 
 Gemeinde Angelburg 
 Gemeinde Bad Endbach 
 Gemeinde Breidenbach   jeweils 2,38 % 
 Gemeinde Cölbe 
 Gemeinde Dautphetal 
 Gemeinde Ebsdorfergrund 
 Gemeinde Fronhausen 
 Gemeinde Lahntal 
 Gemeinde Lohra 
 Gemeinde Münchhausen 
 Gemeinde Steffenberg 
 Gemeinde Weimar 
 Gemeinde Wohratal 
  
 
 
Aufsichtsrat: Wird durch alle Gesellschafter wahrgenommen 
 
 
Geschäftsführer: Klaus Bernhardt 
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Jahresabschluss 2017 
Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH 
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Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten GmbH (EKM)  
 
Sitz: Kassel 
 
Anschrift: Monteverdistr. 2, 34131 Kassel 
 
Gegenstand u. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist es, den Umweltschutz, insbesondere den Kli-

maschutz, den effizienten Umgang mit Energie, die Schonung der natürli-
chen Ressourcen sowie die Verringerung von Kohlendioxid Emissionen 
zum Gemeinwohl der Bevölkerung in dem Gebiet nachhaltig zu fördern, in 
welchem die EnergieNetz Mitte GmbH Eigentümerin und Betreiberin von 
Strom- u. Erdgasnetzten ist, die der unmittelbaren Versorgung von Haus-
haltskunden dienen. Zweck der Gesellschaft ist zudem, zur weiteren För-
derung des v. g. Zweckes zusätzliche Mittel für andere steuerbegünstigte 
Körperschaften zu beschaffen. Durch diesen Beitrag der Gesellschaft 
zum Umwelt- bzw. Klimaschutz soll Beeinträchtigungen des Klimas be-
gegnet werden, die von der EnergieNetz Mitte GmbH durch den Betrieb 
eigenerNetze verursacht werden. Gefördert werden bspw. Projekte von 
Kommunen, Bürgern, Gewerbetreibenden oder sonst. Institutionen aus 
den beteiligten Kommunen. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben unterhält die 
Gesellschaft ein Förderbudget, das sich aus Zuwendungen finanziert. 

 
Gründung: 2010 (ehemals EAM gGmbH) 
 2014 Eintragung EKM GmbH im Handelsregister 
 
Stammkapital: 25.000,00 € 
 
Anteil Stadt: 0,40 % (100 Geschäftsanteile á 1,00 €) 
 
Organe der Gesellschaft: - Geschäftsführer Siegmund Laufer 
 
 - Gesellschafterversammlung 
   Landkreis Altenkirchen 
   Landkreis Gießen 
   Landkreis Göttingen 
   Landkreis Hersfeld-Rotenburg 
   Landkreis Holzminden 
   Kreis Höxter 
   Landkreis Kassel 
   Lahn-Dill-Kreis 
   Landkreis Limburg-Weilburg 
   Main-Kinzig-Kreis 
   Landkreis Marburg-Biedenkopf 
   Landkreis Northeim 
   Schwalm-Eder-Kreis 
   Wartburgkreis 
   Werra-Meißner-Kreis 
 
 -  Sprecherausschuss 
 -  Regionalausschüsse (s. Grafik) 
  
Hinter der EKM stehen zu 84 % kommunale Anteilseigner, die gemeinsame Klimaschutzziele verfolgen. Init i-
iert wurde das Klima-Netzwerk mit der EnergieNetz Mitte GmbH, die zu 16 % Anteile an der EKM hält und 
ihre gesamte Kompetenz im Bereich Energieeffizienz und Erneuerbare Energien einbringt. Die EnergieNetz 
Mitte GmbH hält neben der Beraterfunktion die Verantwortlichkeit zur Budgetbeschaffung zur Umsetzung von 
klimaeffizienten Projekten. 
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EKM – Regionalausschüsse 
 
Entscheidungen über die Zuordnung von Fördermitteln zu Projekten werden in den einzelnen Regional-
ausschüssen getroffen. Die Regionalausschüsse setzen sich aus einem Vertreter je beteiligter Kommu-
ne zusammen. Die Ausschüsse werden aufgeteilt in die Regionen Nord, Mitte, Süd und Main-Kinzig. 
 
 
EKM-Fördergebiet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Biedenkopf hat im Jahr 2017 keine Fördergelder von der EKM erhalten: 
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EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH (SVSG 5) 
 
Die SVSG 5 firmierte zuvor als EAM Sammel- und Vorschalt Nord GmbH (SVSG Nord). Im Geschäfts-
jahr 2017 wurden die EAM Sammel- und Vorschalt Mitte GmbH, die EAM Sammel- und Vorschalt Süd 
GmbH sowie die EAM Sammel- und Vorschalt 2015 GmbH, alle mit Sitz in Kassel, rückwirkend zum 
1. Januar 2017 gemäß den §§ 2 Nr. 1 und 46 ff. Umwandlungsgesetz auf die SVSG Nord verschmol-
zen. Anschließend wurde die Firma der SVSG Nord in EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH geändert. 
 
Sitz: Kassel 
 
Gegenstand und Zweck: Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb, das Halten und 
 Verwalten einer Kommanditbeteiligung an der EAM GmbH & Co. KG. 
 Die Gesellschaft dient der Bündelung und Gruppierung ihrer Gesell- 
 schafter als mittelbare Gesellschafter der Kommanditgesellschaft. 
 
Gründung: 16. Oktober 2014 EAM Sammel- u. Vorschalt Süd GmbH 
 2017 - Verschmelzung zur EAM Sammel- u. Vorschalt 5 GmbH 
 
Stammkapital: 123.193 € (eingeteilt in 123.193 Geschäftsanteile zu je 1 €) 
 Der Stammkapitalanteil der Stadt Biedenkopf beträgt nach der 
 Verschmelzung 673 € (Anteil 0,546 %). Der neue Stammkapital- 
 anteil führt dazu, dass die Stadt Biedenkopf nach der Verschmelzung  
 einen mittelbaren Anteil an der EAM GmbH & Co KG von 0,203 %  
 besitzt (Gesamtanteil 37,107 %). Die Einlageverpflichtung der Stadt 
 Biedenkopf betrug in 2017 = 5.860,23 €. 
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Bilanz zum 31. Dezember 2017 
EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewinn- und Verlustrechnung 
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4.2 Mittelbare Beteiligungen 

Eine mittelbare Beteiligung bedeutet eine Beteiligung, die nicht direkt vollzogen wird, sondern durch 
dazwischengeschaltete Personen, Investoren oder Unternehmen. Im Kommunalrecht wird von mittelba-
rer Beteiligung gesprochen, wenn die Gemeinde nicht selbst an einem Unternehmen oder Projekt betei-
ligt ist, sondern lediglich an einem Unternehmen, das seinerseits an dem Unternehmen oder Projekt 
beteiligt ist. 

Gasversorgung Biedenkopf GmbH (GVB)  
 

Sitz: Biedenkopf 
 
Anschrift: Mühlweg 16, 35216 Biedenkopf 
 
Gegenstand und Zweck: Gegenstand des Unternehmens ist die Gasversorgung sowie der 
 Verkauf und die Installation von Gasgeräten im Gebiet der Stadt 
 Biedenkopf. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens die Planung, 
 die Errichtung, der Erwerb, der Betrieb und die Instandhaltung  
 technischer Einrichtungen und Leitungssysteme zur Versorgung  
 der Bevölkerung mit Gas sowie die Erbringung von Werk- und  
 Dienstleistungen in diesen Bereichen. 
 
Gründung: 30.06.1978 
 
Stammkapital: 1.600.000,00 € 
 
Gesellschafter: SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH 60 % 
 EAM Beteiligungen GmbH, Kassel 30 % 
 Stadtwerke Marburg 10 % 
 
Aufsichtsrat: Joachim Thiemig Vorsitzender 
  Thomas Weber Erster stellv. Vorsitzender  
  Rainer Kühne Zweiter stellv. Vorsitzender 
  Jörg Hartmann 
  Gerold Schneider 
  Jürgen Schneider 
 
  
Geschäftsführer: Wolfgang Buder 
 Marcus Hief 
  
Gewinn: Bilanzgewinn in Höhe von 479.086,30 € (Gewinnvortrag aus 
 2016 von 3.128,57 €); davon Ausschüttung von 480.000,00 € an 
 die Gesellschafter 
 

Die GVB verfügt über kein eigenes Personal. Vielmehr bedient sie sich diesbezüglich seit Gesell-
schaftsgründung über entsprechende Betriebsführungsverträge bei ihren Gesellschafterunternehmen. 
Dabei liegt insbesondere die kaufmännische Betriebsführung im Verantwortungsbereich der SWB 
Stadtwerke Biedenkopf GmbH und die der technischen Betriebsführung bei der EnergieNetz Mitte 
GmbH, Kassel. Seit dem 01.09.2008 wurden darüber hinaus die vertrieblichen Tätigkeiten für die GVB 
zusätzlich von de E.ON Mitte Vertrieb GmbH, Kassel, verantwortet. Ab Juni 2014 wurden diese Aufga-
ben von der EAM Energie GmbH, Kassel, fortgeführt. Mit Wirkung ab 01.01.2016 wurden diese vertrieb-
lichen Aktivitäten von der neuen Mitgesellschafterin, Stadtwerke Marburg GmbH übernommen. 
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Gesellschafter 
Gasversorgung Biedenkopf GmbH 

 

                               bis 2016                                                                ab 2016 
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EAM GmbH & Co KG  
 
Sitz: Kassel 
 
Anschrift: Monteverdistraße 2, 34131 Kassel 
 
Gegenstand und Zweck: Die Errichtung und der Betrieb von Netzen für die Verteilung sowie 
 der Vertrieb von Energie, insbesondere Strom, Gas, Wasser, Wärme 
 und energienahen Produkten einschließlich Datenkommunikation so- 
 wie Planung, die Errichtung und der Betrieb von dezentralen Ener- 
 gieerzeugungsanlagen aus konventionellen und regenerativen Ener- 
 giequellen. Die Gesellschaft erbringt und vermittelt Dienstleistungen 
 in sämtlichen der vorgenannten Bereiche sowie auf den Gebieten der 
 Ver- und Entsorgung, der Informations- und Kommunikationstechnik  
 und des öffentlichen Nahverkehrs. Sie fördert Wissenschaft und  
 Forschung. 
 
Gründungsdatum: 19.11.2013 (EAM AG: 1929) 
 
Anteile: Anteile werden über die EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH  
 gehalten, sodass die Stadt einen mittelbaren Anteil an der EAM  
 GmbH & Co KG von 0,203 % besitzt (Gesamtanteil 37,107 %). 
 
 
Geschäftsführender Komplementärin ohne Einlage ist EAM Verwaltungs-GmbH, Kassel. 
Gesellschafter: Zur Geschäftsführung und zur Vertretung der EAM ist allein die 
 Komplementärin berechtigt und verpflichtet. Sie ist persönlich haftende  
 Gesellschafterin. 
 
 Geschäftsführer der EAM Verwaltungs-GmbH:  
 - Georg von Meibom, Kassel 
 - Thomas Weber, Kassel 
 
Aufsichtsrat: Stefan G. Reuß     Vorsitzender 
 Thomas Baumann    Stellv. Vorsitzender 
 Karsten Lenz    Stellv. Vorsitzender 
 Winfried Becker 
 Kirsten Fründt 
 Sandro Hirth 
 Melanie Hobein 
 Jürgen Kaufmann (bis 19.06.2017) 
 Astrid Klinkert-Kittel 
 Dr. Michael Koch 
 Rolf-Georg Köhler 
 Gerhard Melching 
 Carsten Metzger 
 Reiner Pilgram 
 Horst Röhrig 
 Bernd Schmidt 
 Uwe Schmidt 
 Volker Schumann 
 Wolfgang Schuster 
 Andreas Sist 
 Klaus Wagner (seit 27.09.2017) 
 Christel Wemheuer 
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Die EAM-Gruppe und ihre Gesellschafter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wesentliche unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der EAM GmbH & Co KG zum 31.12.2017 
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Bilanz zum 31.12.2017 
EAM GmbH & Co. KG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gewinn- und Verlustrechnung 
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Nahwärme Biedenkopf GmbH (NWB)  
 
 
 
 

Sitz: Biedenkopf 
 
Anschrift: Mühlweg 16, 35216 Biedenkopf 
 
 
Gegenstand und Zweck: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Blockheizkraft-

werks in der Stadt Biedenkopf für die Nahwärmeversorgung. Gleich-
zeitig wird Strom erzeugt, der in das Netz der Stadt Biedenkopf einge-
speist wird. 

 
 Die Nahwärme Biedenkopf GmbH versorgt überwiegend öffentliche 

Objekte, wie die verschiedenen Schulgebäude und Sporthallen, das 
Rathaus, das Lahnauenbad sowie das Ärztehaus am Obermühlsweg 
und das DRK-Krankenhaus mit Wärme. 

 
 
Gründung: 1. März 1989 
 
 
Stammkapital: 434.000,00 € 
 
 
Gesellschafter: SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH 50,92 % 
 Landkreis Marburg-Biedenkopf 25,12 % 
 Stadtwerke Marburg GmbH (SWMR) 23,96 % 
 
 
Gesellschafterversammlung: Wolfgang Buder, SWB 
 Kirsten Fründt, Landkreis Marburg-Biedenkopf 
 Norbert Schüren, SWMR 
  
 
Geschäftsführer: Willi Rieß 
  
  
 

 
 
Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Seit der Gründung erfolgt die kaufmännische Be-
triebsführung durch Mitarbeiter der Stadtwerke in Biedenkopf. Ab dem 01.01.2005 ist die Stadtwerke 
Marburg GmbH vertraglich für die technische Betriebsführung der Heizzentrale am Lahnauenbad in 
Biedenkopf verantwortlich. 
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Bilanz zum 31. Dezember 2017 
Nahwärme Biedenkopf GmbH 
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Windpark Schwarzenberg GmbH  
 

Sitz: Breidenbach 
 
Anschrift: Bachstr. 4-14, 35236 Breidenbach 
 
 
Gegenstand und Zweck: Erzeugung und Verteilung von Energie und Wärme 
 
 Der Windpark Schwarzenberg ist ein interkommunales Projekt der 

Gemeinde Breidenbach sowie der Stadt Biedenkopf mit ihren eigenen 
Stadtwerken. 

 
 
Gründung: 21. Februar 2013 
 
 
Stammkapital: 60.000,00 € 
 
 
Eigenkapitaleinlage: 12 Mio. € 
 
 
Gesellschafter: SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH 50 % 
 Gemeinde Breidenbach 50 % 
 
 
Aufsichtsrat: Stadt Biedenkopf 
 Joachim Thiemig Bürgermeister 
 Bernd Meißner Stadtrat 
 Uwe Schneider Stadtverordneter 
 Michael Miss Stadtverordneter 
 Jörg Sperling Stadtverordneter 
 
 
 Gemeinde Breidenbach 
 Jochen Stöcker Erster Beigeordneter 
 Martin Beckmann Vorsitzender der Gemeindevertretung 
 Axel Fuchs Gemeindevertreter 
 Rainer Lizon Gemeindevertreter 
 Peter Künkel Gemeindevertreter 
 
 
 
Geschäftsführer: Christoph Felkl Bürgermeister Gemeinde Breidenbach 
 Wolfgang Buder SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH  
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Bilanz zum 31. Dezember 2017 
Windpark Schwarzenberg GmbH 
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Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 
Windpark Schwarzenberg GmbH 
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Software Center Marburg  
Besitz- u. Verwaltungsgesellschaft mbH (SCM-BVG) 
 
 
 
 

Sitz: Marburg 
 
Anschrift: Am Krekel 55, 35039 Marburg 
 
 
Gegenstand und Zweck: Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung 

von Grundstücken zum Zwecke der Ansiedlung von Unternehmen im 
Technologiebereich sowie im allgemeinen Beratungs- und Dienstleis-
tungsbereich in einem „Technologie- und Tagungszentrum (TTZ)“, 
aber auch in anderen Orten der Stadt Marburg. Die Gesellschaft kann 
in diesem Zusammenhang auch den Umbau vorhandener und den 
Bau neuer Gebäude vornehmen. Die Gesellschaft darf alle damit zu-
sammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäf-
te tätigen. 

 
 Aufgrund des Unternehmensgegenstandes liegt der Schwerpunkt der 

Tätigkeit im Bereich Wirtschaftsförderung durch die Bereitstellung ent-
sprechender Immobilien für ansiedlungswillige Unternehmen; der öf-
fentliche Zweck ist damit gegeben. 

 
Gründung: 08.02.1994 
 
Stammkapital: 70.000,00 € 
 
 
Gesellschafter: Stadtwerke Marburg Immobilien GmbH 90 % 
 Stadtwerke Biedenkopf GmbH 10 % 
 
 
Geschäftsführer: Norbert Schüren 
 
 
 
Bilanz zum 31.12.2017:  
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Gesellschaft für kommunale Kooperation mbH  
(GkK)  
 

Sitz: Eschwege 
 
Anschrift: Niederhoner Str. 36, 37269 Eschwege 
 
Gegenstand und Zweck: Die GkK (Gesellschaft für kommunale Kooperation) ist ein Zusam-

menschluss von kommunalen Energieversorgungsunternehmen in 
Hessen und Niedersachsen. 

 
 Ziel ist es, durch regelmäßigen Meinungsaustausch, gemeinsame 

Arbeitskreise und Projekte die Zusammenarbeit zu intensivieren und 
die wichtige Rolle der Gesellschafter-Stadtwerke im liberalisierten 
Energiemarkt zu festigen und auszubauen. 

 
Gründung: 1998 
 
Stammkapital: 58.650 €  
 
Geschäftsführer: Markus Lecke                                   Stadtwerke Eschwege GmbH 

Gesellschafter:  Jedes der folgenden Unternehmen wird durch ein stimmberechtigtes 
 Mitglied vertreten. 

Beteiligung SWB:  4,35 % 
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5. Mitgliedschaften 
 

Abwasserverband Perfgebiet-Bad Laasphe 
 
 
Sitz: Biedenkopf 
 
Anschrift: Auf der Großwiese, 35216 Biedenkopf 
 
 
Gegenstand und Zweck: Der Abwasserverband Perfgebiet-Bad Laasphe ist ein Wasser- und 

Bodenverband im Sinne des Wasserverbandsgesetzes vom 
12. Februar 1991. Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
Der Verband dient dem öffentlichen Interesse und dem Nutzen seiner 
Mitglieder. 

 
 Der Verband hat die Aufgabe, das in den Mitgliedsgemeinden anfal-

lende Abwasser abzuführen und zu behandeln.  
 
Gründung: Der Abwasserverband Perfgebiet-Bad Laasphe wurde im Jahr 1974 

noch vor der Gebietsreform, zunächst als Abwasserverband Perfge-
biet, von 15 Gemeinden des Hinterlandes gegründet und vergrößerte 
sich durch den Beitritt weiterer Kommunen kontinuierlich. In 1980 trat 
die Stadt Bad Laasphe dem Abwasserverband bei, danach erfolgte die 
Umbenennung in „Abwasserverband Perfgebiet-Bad Laasphe“. Die 
Gemeinde Breidenbach wurde in 1992 Mitglied des Verbandes und 
zuletzt der Abwasserverband Dautphetal, der in 2005 hinzukam. 

 
 
Stammkapital: In der Satzung des Verbandes ist kein fest bestimmtes Stammkapital 

ausgewiesen. Gemäß § 22 Abs. 6 der zurzeit gültigen Satzung soll der 
Verband keine Gewinne erzielen. 

 
 
Mitglieder: Gemeinde Angelburg  
 Gemeinde Bad Endbach  
 Gemeinde Breidenbach Beteiligung entsprechend- 
 Stadt Biedenkopf Einwohnerzahlen 
 Gemeinde Eschenburg  
 Gemeinde Steffenberg  
 
 Stadt Bad Laasphe 
 Abwasserverband Dautphetal 
 
Geschäftsführer: Gernot Wege 
 
Vorstand: Verbandsvorsteher Bürgermeister Bernd Schmidt 
 Stell. Verbandsvorsteher Bürgermeister Dr. Torsten Spillmann 
 Bürgermeister Gernot Wege  
 Bürgermeister Christoph Felkl 
 Bürgermeister Thomas Beck 
 Bürgermeister Markus Schäfer 
 Bürgermeister Götz Konrad 
 Bürgermeister Joachim Thiemig 
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Verbandsversammlung: Dirk Haas 
 Brigitte Rupenthal 
 Bernd Meißner 
 Ewald Achenbach 
 Joachim Hankel 
 Harald Schneider 
 Jürgen Gillmann 
 Jörg Saffrich 
 Christian Schneider 
 Heinz Kurt Müller 
 Peter Künkel 
 Axel Fuchs 
 Claus Lixfeld 
 Julian Schweitzer 
 Markus Winkeler 
 Stephan Hochdörffer 
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Bilanz zum 31. Dezember 2017 
Abwasserverband Perfgebiet-Bad Laasphe 
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Abwasserverband Dautphetal 
 
 
Sitz: Dautphetal 
 
Anschrift: Hainstr. 1, 35232 Dautphetal 
 
 
Gegenstand und Zweck:  Der Abwasserverband Dautphetal ist ein Wasser- und Bodenverband 

im Sinne des Wasserverbandsgesetzes vom 12. Februar 1991. Er ist 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der Verband dient dem öf-
fentlichen Interesse und dem Nutzen seiner Mitglieder. 

 
 Der Verband hat die Aufgabe, das von seinen Mitgliedern gesammelte 

Abwasser dem Verbandsplan entsprechend abzuleiten, zu behandeln 
und in Vorfluter einzuleiten sowie anfallende Reststoffe zu verwerten 
oder zu beseitigen. 

 
 
Gründung: 1970 
 
 
Stammkapital: In der Satzung des Verbandes ist kein fest bestimmtes Stammkapital 

ausgewiesen.  
 
 
Mitglieder: Stadt Biedenkopf 13 % 
 (für die Stadtteile Eckelshausen und Kombach) 
 
 Gemeinde Dautphetal 87 % 
 (für die Ortsteile der Gemeinde Dautphetal, mit 
 Ausnahme des Ortsteils Damshausen) 
 
 
Geschäftsführer: Gernot Wege 
 
 
Vorstand: Bernd Schmidt Verbandsvorsteher 
 Joachim Thiemig Stellv. Verbandsvorsteher 
 Gerhard Schmidt 
 
Verbandsversammlung: Jörg Saffrich 
 Marc Noll 
 Hans-Jürgen Gillmann 
 Heinz Funk 
 Stephan Innerle 
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Unterhaltungsverband „Obere Lahn“ 
 
 
 
 
Sitz: Biedenkopf 
 
Anschrift: Hainstr. 63, 35216 Biedenkopf 
 
 
Gegenstand und Zweck: Der Verband ist ein Wasser- und Bodenverband im Sinne des Was-

serverbandgesetzes vom 12. Februar 1991. 
 
 Zweck des Verbandes ist die Unterhaltung der Lahn im Verbandsge-

biet einschließlich der Ufer. 
 
 
Gründung: 24. September 1965 
 
 
Anteil Stadt: 35,46 % 
 
Verbandsgemeinden: Stadt Biedenkopf 
 Gemeinde Dautphetal 
 Gemeinde Lahntal 
 
 
Verbandsvorstand: Bürgermeister Manfred Apell (Verbandsvorsteher) 
 Bürgermeister Bernd Schmidt (Stellv. Verbandsvorsteher) 
 Bürgermeister Joachim Thiemig 
 
 
Verbandsversammlung: Ewald Achenbach 
 Armin Kolbe 
 Kurt Vogt 
 
Verbandsgeschäftsführer: Hartmut Klingelhöfer 
 Michael Reuter (Stellvertreter) 
 
 
Verbandsaufsicht: Kreisausschuss des Landkreises Marburg-Biedenkopf 
 
 
Jahresbeiträge: Der Beitrag der Verbandsmitglieder verteilt sich im Verhältnis der auf 

das Gemeindegebiet anfallenden Uferlänge der Lahn. Die Höhe der 
Beiträge wird in der jeweiligen Haushaltssatzung festgelegt. 
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Haushaltssatzung des Unterhaltungsverbandes „Obere Lahn“ für das Haushaltsjahr 2017 
 
Aufgrund des § 47 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG) in Verbin-
dung mit den §§ 94 ff. Hess. Gemeindeordnung (HGO) und des § 23 der Satzung des Unterhaltungsverbandes 
"Obere Lahn" in der jeweils gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung folgende Haushaltssatzung be-
schlossen: 
 
 § 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
 im Ergebnishaushalt 
 
  im ordentlichen Ergebnis 
  mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 402.000,00 EUR 
  mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 455.700,00 EUR 
 
  im außerordentlichen Ergebnis 
  mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 EUR 
  mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR 
 
 mit einem Fehlbedarf von   -53.700,00 EUR 
 
 im Finanzhaushalt 
 
  mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen 
  aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 0 EUR 
 
  und dem Gesamtbetrag der 
 
  Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 EUR 
  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 EUR 
 
  Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR 
  Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR 
 
 mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von 0 EUR 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 

Kredite werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 

Kassenkredite werden nicht beansprucht. 
 
 

§ 5 
 

Im Haushaltsjahr 2017 werden keine Verbandsbeiträge erhoben. 
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Gemeinsamer Ordnungsbehörden-Bezirk Geschwindigkeitsüberwachung 
 
 
Sitz: Bad Endbach 
 
Anschrift: Herborner Str. 1, 35080 Bad Endbach 
 
 
Gegenstand und Zweck: Gemeinsames Anschaffen und Betreiben eines Geschwindigkeits-

messgerätes im gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk. 
 
 Das Geschwindigkeitsmessgerät wird zur Zählung und Überwachung 

des fließenden Verkehrs im Gebiet der Beteiligten eingesetzt. 
 
Gründung: 1992 
 
 
Beteiligte Kommunen: Gemeinde Angelburg 
 Gemeinde Bad Endbach 
 Stadt Biedenkopf 
 Gemeinde Dautphetal                         jeweils 14,29 % 
 Stadt Gladenbach 
 Gemeinde Lohra 
 Gemeinde Weimar 
 
 
Geschäftsführer: Ingo Plaum, Bad Endbach 
 
Dienstaufsichtsperson: Bürgermeister der Gemeinde Bad Endbach 
 
 
Finanzierung: Die Kosten der Anschaffung des Gerätes tragen die Beteiligten zu 

gleichen Teilen. Reparaturkosten, Unterhaltungs- und Personalkosten 
tragen die Beteiligten entsprechend dem Verhältnis des tageweisen 
Einsatzes. 
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Gemeinsamer Ordnungsbehörden-Bezirk Gefahrgutüberwachung 
 
 
Sitz: Lahntal 
 
Anschrift: Karl-Waldschmidt-Str. 3, 35075 Gladenbach 
 
Gegenstand und Zweck: Erfüllung der Aufgaben nach § 1 Nr. 6 der Zuweisungsverordnung 

vom 18.07.1972 i. V. mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 der Verordnung zur 
Bestimmung von Zuständigkeiten für die Ausführung der Rechtsvor-
schriften zum Transport gefährlichen Güter auf Straße, Schiene und 
Wasser vom 03.01.2005 in Verbindung mit § 4 Gefahrgutkontrollver-
ordnung vom 26.10.2005. 

 
  
Gründung: 1992 
 
 
Beteiligte Kommunen: Gemeinde Angelburg 2,99 % 
 Gemeinde Bad Endbach 6,88 % 
 Stadt Biedenkopf 11,57 % 
 Gemeinde Breidenbach 5,76 % 
 Stadt Cölbe 5,75 % 
 Gemeinde Dautphetal 9,79 % 
 Gemeinde Ebsdorfergrund 7,52 % 
 Gemeinde Fronhausen 3,42 % 
 Stadt Gladenbach 10,28 % 
 Gemeinde Lahntal 5,81 % 
 Gemeinde Lohra 4,62 % 
 Gemeinde Münchhausen 2,90 % 
 Gemeinde Rauschenberg 3,78 % 
 Gemeinde Steffenberg 3,43 % 
 Gemeinde Weimar 5,99 % 
 Stadt Wetter 7,57 % 
 Gemeinde Wohratal 1,94 % 
 
 
Beirat: Bestehend aus den Bürgermeistern der beteiligten Städte und  
 Gemeinden 
 
Geschäftsführer: Die Aufgaben der gemeinsamen örtlichen Ordnungsbehörde werden  
 vom jeweiligen Bürgermeister der Stadt/Gemeinde erfüllt, in der der  
 Ordnungsbehörden-Bezirk seinen Sitz hat. 
 
 
Finanzierung: Personal- und Sachkosten sowie Investitionen werden entsprechend 

dem Verhältnis der jeweiligen Einwohnerzahl auf die einzelnen Be-
zirksmitglieder umgelegt. 

 
 Die Gesamtkosten des Bezirkes betrugen für den Zeitraum 2015 bis 

2017 = 7.014,11 €, davon 811,53 € Kostenanteil Stadt Biedenkopf. 
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Zweckverband Interkommunale Zusammenarbeit  
Hinterland (IZH) 
 
 
 
 
Sitz: Biedenkopf 
 
Anschrift: Hainstr. 63, 35216 Biedenkopf 
 
 
Gegenstand und Zweck: Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
 
 Er widmet sich nahezu ausschließlich der Realisierung investiver Pro-

jekte im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms Stadtumbau 
West. Die investiven Maßnahmen werden unmittelbar oder mittelbar 
durch den Zweckverband innerhalb der gem. dem Baugesetzbuch 
(BauGB) formal ausgewiesenen Stadtumbaugebiete umgesetzt. Wei-
terhin treten die Städte und Gemeinden des Zweckverbandes im 
Rahmen interkommunaler Projekte den Auswirkungen des demografi-
schen Wandels entgegen. 

 
Gründung: 2007 
 
Beteiligte Kommunen: Gemeinde Angelburg 
 Gemeinde Bad Endbach 
 Stadt Biedenkopf 
 Gemeinde Breidenbach             jeweils 16,67 % 
 Gemeinde Dautphetal 
 Stadt Gladenbach 
 und 
 Kooperation mit der nordrhein-westfälischen Stadt Bad Laasphe 
 
Verbandsversammlung: Joachim Ciliox Dautphetal (Vorsitzender) 
 Markus Doruch Biedenkopf (Stellv. Vorsitzender) 
 Rainer Lizon Breidenbach (Stellv. Vorsitzender) 
 Alexander Gerhardt Angelburg 
 Christoph Reitz Angelburg 
 Jörg Schwarz Angelburg 
 Ulrich Seipp Bad Endbach 
 Svenja Kraft Bad Endbach 
 Claus Lixfeld Bad Endbach 
 Markus Burk Breidenbach 
 Frank Neumann Breidenbach 
 Ewald Achenbach Biedenkopf 
 Detlef Lang Biedenkopf 
 Harald Fett Dautphetal 
 Bruno Strunkheit Dautphetal  
 Helmut Brück Gladenbach 
 Michael Thomas Gladenbach 
 Edmund Zimmermann Gladenbach 
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Verbandsvorstand: Christoph Felkl Bürgermeister Breidenbach 
 Joachim Thiemig Bürgermeister Biedenkopf 
 Thomas Beck Bürgermeister Angelburg 
 Peter Kremer Bürgermeister Gladenbach 
 Markus Schäfer Bürgermeister Bad Endbach 
 Bernd Schmidt Bürgermeister Dautphetal 
 Dr. Torsten Spillmann Bürgermeister Bad Laasphe 
 
Verbandsvorsteher: Joachim Thiemig, Bürgermeister Stadt Biedenkopf 
 
Geschäftsführer: Gerold Schneider (kaufm.), Stadt Biedenkopf 
 Thorsten Schmack (techn.), Stadt Biedenkopf 
 
 
Finanzierung: Die im Rahmen der Realisierung von kommunalen Einzelprojekten 

entstandenen Aufwendungen im Haushaltjahr 2017 werden auf der Er-
tragsseite vollständig durch bewilligte Mittel aus dem Förderprogramm 
Stadtumbau West und den jeweiligen kommunalen Eigenanteilen ge-
deckt. Aufwendungen für interkommunale Projekte im Rahmen der 
Städtebauförderung werden durch bewilligte Fördermittel und die Ver-
bandsumlage gedeckt. Über die Verbandsumlage werden ebenfalls al-
le weiteren allgemeinen Aufwendungen der Verbandsaktivität abge-
deckt. 
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Müllabfuhrzweckverband Biedenkopf (MZV)  
 
 

Sitz: Breidenbach 
 
Anschrift:  Hausbergweg 1, 35236 Breidenbach 
 
 
Gegenstand und Zweck: Der Zweckverband hat die Aufgabe der Einsammlung von Abfällen 

gemäß § 15 KrW-/AbfG vom 27. September 1994 i. V. m. § 4 HAKA 
im Gebiet der Mitgliedsgemeinden. 

 
Gründung:  1962 
 
Eigenkapital:  314.039,38 € zum 31.12.2017 
 
Anteil Stadt:  12 % (37.684,74 €) 
 
 
Mitglieder Stadt Biedenkopf 
Verbandsversammlung: Stadt Gladenbach 
 Stadt Neustadt 
 Stadt Wetter 
 Gemeinde Angelburg 
 Gemeinde Bad Endbach 
 Gemeinde Breidenbach 
 Gemeinde Cölbe 
 Gemeinde Dautphetal 
 Gemeinde Fronhausen 
 Gemeinde Lahntal 
 Gemeinde Lohra 
 Gemeinde Steffenberg 
 Gemeinde Wohratal 
 
 
Verbandsvorstand: Bürgermeister Christoph Felkl Gemeinde Breidenbach 
 Vorsitzender 
 
 Bürgermeister Georg Gaul Gemeinde Lohra 
 Erster stellv. Vorsitzender 
 
 Bürgermeister Bernd Schmidt Gemeinde Dautphetal 
 Zweiter stellv. Vorsitzender 
 
 Bürgermeisterin Claudia Schnabel Gemeinde Fronhausen 
 Erste Beisitzerin 
 
 Bürgermeister Joachim Thiemig Stadt Biedenkopf 
 Zweiter Beisitzer 
 
 
Geschäftsstellenleiterin: Anja Reichel 
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Bilanz zum 31.12.2017 
Müllabfuhrzweckverband Biedenkopf 
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Bilanz zum 31.12.2017 
Müllabfuhrzweckverband Biedenkopf 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2017 
Müllabfuhrzweckverband Biedenkopf 
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Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2017 
Müllabfuhrzweckverband Biedenkopf 
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Regionaler Nahverkehrsverband  
Marburg-Biedenkopf (RNV) 
 
 
 
 
Sitz:  Marburg 
 
Anschrift:  Im Lichtenholz 60, 35034 Marburg 
 
 
Gegenstand und Zweck: Die Aufgabenerfüllung dient der Wahrnehmung der öffentlichen Inte-

ressen am Personennahverkehr im Landkreis Marburg-Biedenkopf. 
 
  Für das Gebiet seiner Mitglieder soll der RNV eine angebotsorientierte 

ÖPNV-Erschließung und –Bedienung aller Ortsteile im Sinne eines in-
tegrierten Taktfahrplanes durch Linienverkehr nach einheitlichen und 
verkehrswirtschaftlichen Gesichtspunkten sichern und in einem Bedie-
nungsplan zusammenstellen. Dazu gehört auch die Förderung bauli-
cher Maßnahmen. 

 
  Der RNV ist als Verbundverkehrsunternehmen Vertragspartner des 

Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV). 
 
 
Gründung:  1988 
 
 
Stammkapital:  25.564,59 € 
 
 
Mitglieder:  Landkreis Marburg-Biedenkopf   
          jeweils 4,55  
  Städte und Gemeinden des Land- 
  kreises (ohne Stadt Marburg)   
 
 
Verbandsversammlung: Manfred Hoim Landkr. Marburg-Biedenkopf 
 Michael Plettenberg 
 Andreas Feußner 
 Dirk Geißler 
 Markus Hemberger 
 Michael Haubrok-Teröde 
 Wolfgang Salzer 
 Reinhard Ahrens 
 Harald Althaus 
 Peter Hartmann 
 Andreas Schulz 
 Eugen Reichwein 
 Julian Schweitzer 
 Gisela Nagel-Rotarius 
 Klaus Dreher 
 Christian Benner 
 Claudia Schnabel 
 Uwe Pöppler 
 Armin Becker 
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 Manfred Günther 
 Hans-Gerhard Gatzweiler 
 Gernot Wege 
 
 
Verbandsvorstand: Marian Zachow, Vorsitzender 
 Peter Funk 
 Thomas Beck 
 Bernd Schmidt 
 Christian Somogyi 
 Peter Kremer  
 Michael Emmerich  
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Bilanz zum 31.12.2017 
Regionaler Nahverkehrsverband Marburg-Biedenkopf 
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6. Anteile 
 
 
Gemeinnützige Baugenossenschaft für den 
Kreis Biedenkopf eG 
 
 
 
 
Sitz: Biedenkopf 
 
Anschrift: Hainstr. 66, 35216 Biedenkopf 
 
 
Gegenstand und Zweck: Versorgung der Mitglieder der Genossenschaft mit bezahlbarem und 

sicherem Wohnraum, Modernisierung und Instandhaltung 
 
 
Gründung: 1921 
 
 
Stammkapital (verbl. Mitgl.): 1.061.944,21 € 
 
 
Anteile Stadt: 106 Geschäftsanteile (á 1.020,00 €) 
  = 108.120,00 € Geschäftsguthaben 
 
 
Aufsichtsrat: Willi Schmidt (bis 28.06.2017) Vorsitzender 
 Klaus-Dieter Knierim (seit 28.06.2017) Vorsitzender 
 Friedrich-Wilhelm Magnus  Stellv. Vorsitzender 
 Karl-Hermann Bolldorf  
 Stephan Brunner 
 Klaus Königs 
 Werner Reitz 
 Klaus Schmidt 
 Joachim Thiemig 
 
Vorstand: Norbert Wunderlich 
 Bernd Ventzke 
 Ulrich Schürmann 
 
 
Mitglieder zum 31.12.2017: 688 
 
 
Beteiligungen: VR Bank Biedenkopf-Gladenbach eG (1.000 €) 
 Energiegenossenschaft Marburg-Biedenkopf (300 €) 
 
 
Ausschüttung Dividende: 2 % vom Geschäftsguthaben = 2.162,40 € 
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Jahresabschluss 2017 
Gemeinnützige Baugenossenschaft für den Kreis Biedenkopf e. G. 
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Jahresabschluss 2017 
Gemeinnützige Baugenossenschaft für den Kreis Biedenkopf e. G. 
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VR Bank Biedenkopf-Gladenbach eG 
 
 
Sitz: Biedenkopf 
 
Anschrift: Bachgrundstr. 16-18, 35216 Biedenkopf 
 
Gegenstand und Zweck: Gemeinsam mit den Unternehmen der Genossenschaftlichen Fi-

nanzGruppe bietet die VR Bank aktiv alle Finanzprodukte an, die 
ihre Kunden wünschen bzw. benötigen. Die individuellen Ziele 
und Wünsche der Kunden stehen im Mittelpunkt genossenschaft-
licher Beratung. 

 
Gründung: 1864 
 
Anteile Stadt: 6 Geschäftsanteile (á 100 €) 
 
Vorstand: Wolfgang Brühl Sprecher 
 Klaus Königs 
 Steffen Simmer 
 
Aufsichtsrat: Torsten Märte Vorsitzender 
 Uwe Hainbach Stellv. Vorsitzender 
 Sven Bieber 
 Matthias Donges 
 Matthias Eckel 
 Horst Herrmann 
 Jürgen Lohse 
 Norbert Mai 
 Heinz-Jürgen Menger 
 Frank Schmidt 
 
 
Mitglieder: 23.977 
 
Vertreterversammlung: Bei Genossenschaften mit mehr als 1.500 Mitgliedern kann die 

Satzung bestimmen, dass die Mitglieder ihre Rechte in einer Ver-
treterversammlung wahrnehmen. Hierzu wählen die Mitglieder 
aus ihrer Mitte eine bestimmte Zahl von Personen, die ihre Inte-
ressen in der Vertreterversammlung vertreten. Bei der Vertreter-
wahl haben alle Mitglieder eine Stimme – unabhängig von der An-
zahl der Geschäftsanteile. Die Vertreter werden grundsätzlich für 
vier Jahre gewählt. 

 
Verbandszugehörigkeit: Genossenschaftsverband e.V., Neu-Isenburg 
 
 Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenban-

ken e. V., Berlin 
 
Zentralbank: DZ-Bank AG, Frankfurt 
 
Ausschüttung Dividende: 5 % = 30,00 € 
 
 
Im Jahre 2018 fusionierte die VR Bank Biedenkopf-Gladenbach eG mit der Volksbank Dill eG und der-
Volksbank Herborn-Eschenburg eG zur VR Bank Lahn-Dill eG. 
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Jahresbericht 2017 
VR Bank Biedenkopf-Gladenbach eG 
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ekom21 - KGRZ-Hessen 
 
 
Sitz: Gießen 
 
Anschrift: Carlo-Mierendorff-Str. 11, 35398 Gießen 
 
Gegenstand und Zweck: Die ekom 21 – KGRZ Hessen ist als Zweckverband auf der Grundlage 

des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit und des Hessi-
schen Datenverarbeitungsverbundgesetzes eine Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts. 

 Der Verband hat im Wesentlichen die Aufgabe, entsprechend dem 
Bedarf seiner Mitglieder, folgende Leistungen anzubieten: 

 
 - Bereitstellung von informationstechnischen Anlagen u. Lösungen 
 - Entwicklung, Wartung u. Vertrieb von Informationstechnologien 
 - Betriebliche Abwicklung von Verfahren der Informations- u. Kommu- 
   nikationstechnik 
 - Beratung, Schulung u. Dienstleistungen aller Art auf dem IuK-Sektor 
 
Gründung: 1970 KGRZ; 1996 KIV Hessen; 2001 ekom21 GmbH 
 2007 ekom 21 – KGRZ Hessen 
 
Anteil Stadt: 1 Anteil = 1 € 
 
Mitglieder: Zu den rund 500 Mitgliedern in Hessen und weiteren Kunden bundesweit 

gehören rund 29.000 Endanwender aus Kommunalverwaltungen und an-
deren öffentlichen Einrichtungen, wie zum Beispiel Landkreise, Städte, 
Gemeinden, kommunale Eigenbetriebe, Zweckverbände, Anstalten, 
Krankenhäuser und Heime. Im staatlichen Bereich betreut die ekom21 
zahlreiche Landesverbände, Ministerien und Regierungspräsidien. 

 
Gremien: Die Gremien des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Ver-

bandsvorstand, der Finanzausschuss sowie die Geschäftsführung. 
 
 Die Verbandsversammlung besteht aus je einem Vertreter eines jeden 

Mitgliedes der ekom21 – KGRZ Hessen. 
 
Geschäftsführer: Bertram Huke 
 Ulrich Künkel 
 
 
Jahresergebnis 2017: Jahresergebnis Gesamterträge  100% 113.927.729,05 € 
 
 Umsätze aus Datenverarbeitungsleitungen 38,29 % 43.626.589,40 € 

 Umsätze aus Datenfernverarbeitungen 4,62 % 5.259.588,79 € 

 Umsätze aus Vertrieb von Handelswaren 39,81 % 45.358.366,98 € 

 Umsätze aus Dienstleistungen 6,43 % 7.321.622,51 € 

 Umsätze aus Druck- u. Kuvertierleistungen 5,37 % 6.114.600,82 € 

 Sonstige Erträge 5,48 % 6.246.960,55 € 
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Hessischer Städtetag  
 
 
 
 
Sitz: Wiesbaden 
 
Anschrift: Frankfurter Str. 2, 65189 Wiesbaden 
 
 
Gegenstand und Zweck: Der Hessische Städtetag ist der Verband der kreisfreien Städte und 

kreisangehöriger Städte und Gemeinden in Hessen. Er bündelt die In-
teressen von 74 Städten und Gemeinden in Hessen. Dem Hessischen 
Städtetag gehören alle fünf kreisfreien Städte Hessens, alle sieben 
Städte mit Sonderstatus, außerdem die meisten der größeren Städte 
sowie kleinere Städte und Gemeinden an. In den Mitgliedstädten woh-
nen mehr als 3 Millionen Mitglieder, also etwa die Hälfte der hessi-
schen Bevölkerung. 

 
 Der Hessische Städtetag hat vier zentrale Handlungsfelder: 
 
 - Der Hessische Städtetag vertritt die Interessen seiner Mitglieder  
   gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber dem Land Hessen. 
 
 - Der Hessische Städtetag berät seine Mitglieder in strategischen Be- 
   langen. 
 
 - Der Hessische Städtetag organisiert den Erfahrungsaustausch unter  
   seinen Mitgliedern. 
 
 - Der Hessische Städtetag vertritt in Fällen von grundsätzlicher Bedeu- 
   tung seine Mitglieder vor Gericht. 
 
 
Gründung: 1971 
 
 
Anteil Stadt: 0,7246 % 
 
 
Geschäftsführung: Stephan Gieseler Geschäftsführender Direktor 
 Dr. Jürgen Dieter Direktor 
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7. Stiftungen 
 
 
Weber von Wallau-Stiftung 
 
 
 
Sitz: Biedenkopf 
 
Anschrift: Hainstr. 63, 35216 Biedenkopf 
 
 
Gegenstand und Zweck: Stiftung des bürgerlichen Rechts 
 
 Der Zweck der Stiftung ist, das künstlerische Lebenswerk des Malers 

Prof. Dr. h. c. Helmut Weber von Wallau (Künstlername), geb. am 
16.05.1924, der Allgemeinheit zugänglich zu machen und zu erhalten. 

 
 Der Stiftungszweck wird insbesondere dadurch verwirklicht, dass die 

Kunstgegenstände, mit denen die Stiftung ausgestattet ist, einmal 
jährlich ausgestellt werden. 

 
 
Gründung: 2008 
 
 
Vorstand: Bodo Koenemann Vorsitzender 
 Wilhelm Bast Stellv. Vorstitzender 
 Joachim Thiemig Bürgermeister 
 Doris Kepper Vorstandsmitglied 
 Bernd Meißner Vorstandsmitglied 
 Karl-Hermann Bolldorf Vorstandsmitglied 
 Dieter Spies Vorstandsmitglied 
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Bilanz zum 31. Dezember 2017 
Weber von Wallau-Stiftung 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewinn- u. Verlustrechnung 
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Rolf-Wenzel-Stiftung 
 
 
Sitz: Biedenkopf 
 
Anschrift: Hainstr. 63, 35216 Biedenkopf 
 
Gegenstand und Zweck: Stiftung des bürgerlichen Rechts 
 
 Der Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von gemeinnützigen Ver-

einen bzw. Einrichtungen, die folgende Zwecke verfolgen: 
 
 -  Förderung des Tierschutzes im Bereich der Stadt Biedenkopf u. 
  Unterhaltung des Tierheimes „Verein Tierheim Landkreis Marburg- 
  Biedenkopf e. V.“, Marburg, solange kein Tierschutzverein in der 
  Stadt Biedenkopf eingerichtet ist 
 
 - Förderung des Naturschutzes im Bereich der Stadt Biedenkopf 
 
 - Förderung des Krankenhauses Biedenkopf, solange dies vom 
  Deutschen Roten Kreuz bzw. einer anderen gemeinnützigen Ver- 
  einigung betrieben wird 
 
 - Hospitalstiftung 
 
 Das Stiftungsvermögen ist bestmöglich anzulegen. Der Ertrag soll als 

Zuwendung zu vier gleichen Teilen jährlich oder in mehrjährlichen Ab-
ständen, höchstens jedoch bis zu einem Abstand von fünf Jahren, ver-
teilt werden. Der Anteil für den Tierschutz und den Naturschutz kann 
nach Wahl des Vorstandes mehreren Vereinen und Einrichtungen zu-
gewendet werden. 

 
 
Gründung: 2006 
 
 
Vorstand: Joachim Thiemig  
 Bürgermeister 
 
 Gerald Bamberger  
 1. Vorsitzender Hinterländer Geschichtsverein 
 
 Andreas Bartsch  
 Vorstandsvorsitzender Sparkasse Marburg-Biedenkopf 
 
 
Ausschüttung 2017: Verein Tierheim Landkreis Marburg-Biedenkopf 750,00 € 
 Tierschutzverein Marburg und Umgebung e. V. 750,00 € 
 BUND Biedenkopf-Breidenbach-Dautphetal 750,00 € 
 NABU Biedenkopf e. V. 750,00 € 
 DRK-Krankenhaus Biedenkopf 1.500,00 € 
 Hospitalstiftung 1.500,00 € 
  6.000,00 € 
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Stiftung Eheleute Plitt 
 
 
Sitz: Biedenkopf 
 
Anschrift: Hainstr. 63, 35216 Biedenkopf 
 
 
Gegenstand und Zweck: Vermächtnis der Eheleute Plitt in Höhe von 1.000 DM an die Stadt 

Biedenkopf (Auszahlung 1966). Zweck der Stiftung ist es, diese 
1.000 DM zunächst 100 Jahre lang verzinslich anzulegen, erst dann 
sollen von der so erreichten Summe die jährlichen Zinsen zur Unter-
stützung für arme Lungenkranke verwendet werden. 

 
 
Gründung: Testament vom 5. Januar 1916 
 Eröffnet nach dem Tode der Ehefrau 7. Juli 1961 
 
 
 
Bestand zum 31.12.2017: 4.089,22 € 
 
 

 
 
 
Stiftung Fa. Bolenz & Schäfer 
 

 
Sitz: Biedenkopf 
 
Anschrift: Hainstr. 63, 35216 Biedenkopf 
 
 
Gegenstand und Zweck: Spende der Fa. Bolenz & Schäfer über 15.000,00 DM an die Gemein-

de Eckelshausen. Der Zinsertrag aus diesem Geld soll zur Förderung 
der Gesundheit, zur körperlichen Ertüchtigung und zur Weiterbildung 
von Jugendlichen aus der Gemeinde Eckelshausen im Alter von 7 – 
18 Jahren verwandt werden. Übertragung der Mittel ab 31.12.1971 an 
die Stadt Biedenkopf. 

 
 Das Gremium, das über die Verwendung des Zinsertrages entschei-

det, soll auf Wunsch der Fa. Bolenz & Schäfer bestehen aus dem je-
weiligen Ortsvorsteher des Stadtteils Eckelshausen, dem Kreisju-
gendpfleger und dem jeweiligen Direktor der Kreissparkasse-
Biedenkopf. 

 
 
Gründung: 25.06.1968 
 
 
Bestand zum 31.12.2017: 8.370,53 € 
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Stiftung „Hospital zu Biedenkopf“ 
 
 
Sitz: Biedenkopf 
 
Anschrift: Bei der Kirche 11, 35216 Biedenkopf 
 
Gegenstand und Zweck: Stiftung des bürgerlichen Rechts 
 
 Zweck der Stiftung ist die Unterstützung und Ergänzung der öffentli-

chen Armenpflege der Stadt Biedenkopf, alte gebrechliche Personen 
aus der Stadt Biedenkopf zu unterstützen bzw. zu unterhalten, der 
Stadt Biedenkopf aus den Einkünften einen jährlichen Zuschuss als 
Beitrag zu den Kosten der Armenpflege zu gewähren, in der noch vor-
handenen Kapelle (Hospitalkirche) gottesdienstliche Verrichtung durch 
die Geistlichen der ev. Gemeinde Biedenkopf vornehmen zu lassen 
und Unterstützungen an einzelne arme Personen zu gewähren. 

 
Gründung: 1417 durch Ludwig Landgraf zu Hessen 
 
Vorstand: Pfarrerin Natascha Reuter Vorsitzender 
 Bürgermeister Joachim Thiemig 
 Erster Stadtrat Gerhard Hesse 
 Stadtrat Ewald Achenbach 
 Stadtrat Stefan Fenner 
 Stadtrat Rainer Höhn 
 Stadtrat Bernd Meißner 
 Stadtrat Arnd Prätorius 
 Stadtrat Herbert Nassauer 
 Stadtrat Jürgen Schneider 
 Stadtrat Dietrich Stark 
 
Ausschüttung: Unterstützungszahlungen an Altentagesstätte und Kollektenkasse der 

Ev. Kirchengemeinde Biedenkopf für Bedürftige von zusammen 430 € 
 
 
Jahresrechnung 2017:  Lag bei Erstellung dieses Beteiligungsberichtes noch nicht vor 
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Ordentlicher Haushaltsplan des Hospitalfonds Biedenkopf für das Rechnungsjahr 2017 
 
 
 


